
Die finanziellen Auswirkungen von Maßnahmen nach dem Landesgleichstellungsgesetz in Ver-
bindung mit dem Frauenförderplan können nicht konkret beziffert werden. Etwa entstehende 
Kosten sind im Rahmen der allgemeinen Personalkosten zu finanzieren. 
 
Demografische Auswirkungen:   - keine - 
 


